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Verwaltungsgericht
der Freien Hansestadt Bremen
- 4.  Kammer -

Verwal`iingsgericht Bremen. Am Wall  198,  28195  Bremen

Herrn
Martin  Modlinger
██████████
██████

Freie
Hansestadt
Bremen

Auskunft erteilt

██████

Tel   (0421) 3614382
Fax (0421 ) 361 €797

Datum  und Zeichen  lhres
Schreibens

Aktenzeichen
(bitte bei Antwort angeben)
4 K 1437/19
Bremen, 24 09.2019

ln  der Verwaltungsrechtssache

Martin Modlinger gegen Freie Hansestadt Bremen

erhalten   Sie   die   Durchschrift   des   Schrftsatzes   vom   19.09.2019   mit   der   Gelegenheit   zur
Stellungnahme binnen eines Monats.

Auf richterliche Anordnung

Anlagen

Dienstaebäude:
Justizzentrum Am Wall
Am Wall  198,  28195  Bremen

Parkhaus:
Wolenstra ße oder Osterlorrrtieater

Bus/Bahn:
Domsheide

SDrechzeiten.
Mo.  -Do.:  09:00  -15:00  Uhr
Fr.                   09:00  -13:30  Ut`r



Der Senator für Finanzen

De. Senato/fB. Flnanzon   RiidolfHiffotding-Platz l   20195 Bromen

Verwaltungsgericht Bremen
Am Wall  198
28195 Bremen

Freie
Hansestadt
Bremen

Auskunft em3jlt
████████
████
Tel.  (0421) 361  90736
Fax (042 1 ) 496 90736

E-Mail
█████████████████

Datum und Zeichen
lhres Schreibens
23.07.2019

4 K 1437/19
Mein Zejchen
(biöe bei Ant`mrt angeben)
Q 1 1 -2

Bremen.19.Septembei 2019

in dem Rechtsstreft

Martin Modlinger ./. Freie Hansestadt Bremen

wegen des Bescheids vom  13.06.2019 über die Ablehnung des Antrags nach dem BremlFG

vom  19.05.2019 übersende ich die Verwanungsakte (1  Bd.) und nehme zur Verpflichtungs-

klage vom  12.07.2019 wie folgt Stellung:

Der Kläger begehrt nach BremlFG umfassend lnformation über „sämtliche inteme und ex-

terne Kommunikation zu den Themen Cum-Cum- und Cum-Ex-Geschäften". Nach § 82 Abs.

1 VwGO muss der Kläger den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Die zur Be-

gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden. lm vorliegen-
den Fall ist der Kläger seiner ihm obliegenden Darlegungs-und Beweislast nicht nachge-

kommen, da er einen zu pauschal gehaftenen Antrag gestellt hat. Zudem hat er seinen Kla-

geantrag nicht substantiieri dargelegt. Ein etwaiger lnfomationsanspruch ergibt sich jeden-
falls nicht aus dem BremlFG.
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Zum Sachverhalt erlaube ich mir zunächst folgende Hintergrundinfomationen vorzutragen:

Das sog. „Dividendenstripping". d.h. Aktientransaktionen rund um den Dividendensticlitag -

in verschiedenen Modellvariationen -existiert seft Jahrzehnten.  Die Beteiligten in derartigen

Geschäften bezweckten, steuerliche Vorteile durch Anrechnung oder Erstattung der Kapital-

eriragsteuer zu erlangen.

-           Sog. Cum/Cum-Geschäfte

lm Falle eines sog. Cum/Cum-Geschäftes verleiht ein ausländischer Aktieninhaber mft ver-

mindertem Kapitalertragsteueranrechnungsanspruch kurz vor der Dividendenausschüttung

seine Aktien an einen inländischen Mittelsmann, etwa eine deutsche Bank. damit diese vom

Fiskus eine unverminderte Erslattung einfordert. Die Erstattung wird (zumindest anteilig) an

den ausl.ändischen Aktieninhaber weitergegeben.

Um dieser Gestaltung die Grundlage zu entziehen, hat mn der Refom der lnvestmentbe-

steuerung vom 19.7.2016 der Gesetzgeber daher einen neuen § 36a EstG eingeführt. Ziel

der Norm ist es, eine beschränkte Anrechenbarkeft der Kapitalertragsteuer zu erreichen.  Die

Regelung gilt rückwirkend für alle ab dem 1.1.2016 zufließenden Kapitalefträge. Demnach

ist Kapitalertragsteuer nur noch anrechenbar, wenn der inländische Steuerpflichtige

-     während einer Mindesthaltedauer (45 Tage vor und nach der Fälligkeit der Kapftaler-

träge) ununterbrochen wirtschaftlicher Eigentümer der Aktien ist,

-mind. 70 % des wertänderungsrisikos trägt und

-     nicht verpflichtet ist, die Kapitalerträge anderer personen zu vergüten.

Für Cum/Cum-Geschäfte bis einschließlich 2015 ist daher nach allgemeinen Kriterien zu be-

urteilen, ob der Empfänger der Aktien die mit den Anteilen verbundenen Gew.nnansprüche

im Zeitpunkt des Dividendenzuflusses erhalten hatte.  Kann dies bejaht werden, bleibt kein

Raum für die Anwendung des § 42 AO (Missbrauch von steuerlichen Gestaltungsmöglich-

keiten). Es handeft sich im Ergebnis also um eine gesetzlich mögliche Gestaltung, bei der

die Voraussetzungen für die Kapitalenragsteueranrechung bzw. -erstattung erfüllt sind.  Der

Vorgang ist damit nicht als illegal einzustufen, kann aber als „moralisch verwerflich" angese-

hen werden.
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Beachtlich ist in diesem Zusammenhang auch, dass das BMF am 3.4.2017 ein umfangrei-

ches Schreiben zu Anwendungsfragen ziir Beschränkung der Anrechenbarkeit der Kapital-

ertragsteuer nach § 36a EstG veröffentlicht hat. Darüber hinaus erließ das BMF ein weite-

res Schreiben zur steuerlichen Behandlung von „Cum/Cum-Transaktionen" (Schreiben des

BMF v.17.6.2017 -lv C 1  -S 2252/15/10030 :005).  ln diesem BMF-Schreiben werden Aus-

sagen über einen etwaigen Gestaltungsmissbrauch getätigt und festgestellt, dass dieser an-

zunehmen sei, wenn ein wirtschaftljch vernünftiger Grund für das Rechtsgeschäft fehlt und

der Fall insgesamt eine steuerinduzierte Gestaltung (Steuerarbftrage) aufweist.

-           Sog. Cum/Ex-Geschäfte

Cum/Ex-Geschäfte bezeichnen Aktientransaktionen, bei denen die schuldrechtliche Übenra-

gung von Aktien mit (= „cum") Dividendenanspruch vor dem Dividendenstichtag und die

(dingliche) Lieferung der Aktien nach dem DMdendenstichtag ohne (= „ex") Dividende er-

folgt. lm Zeftpunkt des schuldrechtlichen Geschäfts ist der Veräußerer noch nicht Eigentü-

mer der Aktien; es handelt sjch um einen „Leerverkaur. Die Aktien, die veräußert werden,

gehören einem Dritten. Der Drifte ist am Dividendenstichtag zivilrechtlicher Eigentümer der

Aktien und vereinnahmt auch die Dividende.  Der Verkäufer („Leerverkäufer`) muss sich

diese Aktien nach dem Dividendenstichtag vom Dritten besorgen, um sie dann an den Er-

werber („Leerkäufer") liefern zu können. Zudem muss er eine Zahlung in Höhe der Divi-

dende (sog. Dividendenkompensationszahlung) an den Leerkäufer erbringen, da er sich

verpflichtet hat, mit Dividende zu liefem. dies aber nicht mehr kann. War der Verkäufer der

Aktie ein Leerverkäufer, der die Aktie erst nach Dividendentermin tatsächlich erwirbt. kann

es vorkommen. dass gleich zwei Aktionäre -nämlich der ursprüngliche lnhaber und der

Käufer des Leerverkäufers -eine Bescheinigung iind damit einen Anspruch auf eine Steu-

ererstattung erhielten. Als Konsequenz erstaften die Finanzämter an die Transaktionäre

mehr Steuern, als diese zuvor gezahlt hatten.

Die Finanz- und Steuerfahndungsbehörden sehen in Cum/Ex-Geschäften - anders als bei

den zuvor dargestellten Cum/Cum-Transaktionen -ii.a. den Tatbestand der Steuerhinter-

ziehung gem. § 370 AO als erfüllt. Derzeit laufen mehrere Ermmlungsverfahren. Das LG

Köln entschied bereits mit Beschluss vom 16.7.2015, dass ein Antrag des Leerkäufers auf

Erstattung der Kapitalertragsteuer den Steuerstraftatbestand des § 370 Abs.  1  Satz 1 AO

erfü'le.
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Ein Untersuchungsausschuss des Bundestages befasste sich bereits ebenfalls mft der Tha

matik und deren Behandlung durch die Verwaltung  (s. Ausführungen zu 11.).

11.

Der Kläger beruft sich zum einen darauf, dass nicht nachvollzielibar dargelegt worden sei,

wieso durch die Herausgabe der angefragten lnformationen die Beziehungen zum Bund o-

der zu anderen Ländem beeinträchtigt sein sollte.  De§ Weiteren trägt der Kläger vor, dass

eine inteme Geschäftsordnung nach BremlFG keinen Hinderungsgrund für eine Heraus-

gabe von Dokumenten darstelle.

Zu diesem Vortrag nehme ich wie folgt Stellung:

lm voriiegenden Fall ist das BremlFG nicht anwendbar.

Wie oben dargestellt, handelt es sich bei den Cum/Cum und Cum/Ex-Transaktionen um

eine Frage der bundesgesetzlichen Ertragsbesteuerung (Einkommensteuer, Kapitalertrag-

steuer usw.). Das Aufkommen dieser sog. Gemeinschaftsteuem fließt nach Ari.  106 Abs. 3

Satz 1  GG Bund und Ländern gemeinsam zu. Verwalten die Landesfinanzbehörden Steu-

ern, die ganz oder zum Teil dem Bund zufließen, so werden sie gemäß Art.108 Abs. 3 GG

im Auftrag des Bundes tätig. Die bremischen Landesfinanzveiwaltungen handeln daher bei

den Cum/Cum und Cumffix-Transaktionen im Wege der Bundesauflragsverwaltung. Zur

Verbesserung und Erleichterung des Vollzugs von Steuergesetzen und im lnteresse des

Zieles der Gleichmäßigkeit der Besteuerung bestimmt das BMF für die Durchführung der

Bundesauftragsverwaltung mit Zustimmung der obersten Finanzbehörden der Länder nach

§ 21a Abs.  1  Satz 1  FVG einheitliche Verwaltungsgrundsätze, Regelungen zur Zusammen-

arbeft des Bundes mit den Ländern und eheilt allgemeine fachliche Weisungen.  Da es sich

im vorliegenden Fall der Cum/Cum und Cum/Ex-Transaktionen um solche fachlichen Wei-

sungen des Bundes handelt, könnte sich ein Anspruch allenfalls aus dem höherrangigen

Bundes-lFG ergeben. Bundesrecht bricht gemäß Art.  31  GG Landesrecht.  Die Anwendung

des BremlFG scheidet daher aus. Eine Zuständigkeit der FHB ist nach § 1  Abs.  1  Satz 1
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Bundes-lFG nicht gegeben. Die begehrte lnfomation ist vorliegend dem Bund als doh vor-

handen zuzurechnen mit der Folge, dass der Anspruch gegenüber dem Bund direkt gelten

zu machen wäre.

Sollte dieser Ansicht nicht gefolgt werden, ist eine Begründetheit der Klage aber zumindest

aufgrund der nachfolgenden Ausführungen nicht gegeben:

Der FHB steht es nicht zu, Auskunft über die allein Bremen betreffenden lnformationen zu

Cum/Cum und Cum/Ex-Transaktionen herausgeben, da diese untrennbar mn den lnfomati-

onen des Bundes und allen anderen Ländem verbunden sind.  Eine bremische Auskunft

würde daher auch die lnformationssphäre und den jeweiligen Schutzbereich des Bundes

und aller anderen Bundesländer berühren.  Dies würde zu schwerwiegenden Nachteilen für

die Beziehungen der FHB zu den anderen Ländern bzw. dem Bund führen.  Es entspricht

dem föderalen System nach Art. 20 Abs.  1  GG (Bundesstaatsprinzip), dass eine Gebietskör-

perschaft nur über ihre eigenen Belange Auskunft geben kann. Aufgrund dieses Umstands

und der vorliegenden Klage hat die FHB bei Bund und Ländern angefragt, ob eine Wefter-

gabe der lnformationen in diesem Einzeffall durch die FHB erfolgen darf. Dem wurde wjder-

sprochen.  Kein Land hat bisher solchen Veröffentlichungen nach dem lFG zugestimmt. Ein

Grund hierfür ist, dass durch eine Offenlegung der lnhane der Verwaltungsprozesse die fis-

kalischen lnteressen des Landes bei Gemeinschaftssteuern (Besteuerung noch nicht be-

kannter Sachverhalte) nachteilig beeinträchtigt würden.  Hierbei ist beachtlich, dass die Vor-

gänge betreffend die Cum/Cum und Cum/Ex-Transaktionen noch nicht als abgeschlossen

angesehen werden können, da auch in den letzten Jahren wieder neue Varianten der Steu-

ergestaltungen aufgedeckt wurden. die wejtere Abstimmungen zwischen Bund und Ländem

zur Sicherung einer einhe#lichen VerwaMungspraxis, zur Verhinderung weiterer Betrüge-

reien und ggf. gesetzgeberische Anpassungen erforderlich machen. Des Wefteren würde

sich eine Veröffentlichung auch negativ auf etwaige Strafverfahren auswirken (vgl. auch § 3

Nr.  1  d BremlFG). Ejne Veröffentlichung dieser Verwaltungsinformationen würde die gegen-

wärtige und künftige Unterbindung von Steuerbetrug erheblich verhindern (zum Fiskalinte-

resse siehe auch § 3 Nr. 6 BremlFG). lnsofem unterfällt der Sachverhalt auch dem Schutz

des behördlichen Entscheidungsprozesses (vgl. § 4 BremlFG). Zudem sind hier die vom

BveriG entwickeften Grundsätze des Kernbereichs exekutiver Eigenverantwortung (BverfG

67,100) auch auf ein lnfomationsbegehren des Bürgers gegenüber einer Behörde anwend-

bar, so dass die laufenden Abstimmungen zwischen Bund und Ländem diirch den Kernbe-
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reich exekutiver Eigenverantwortung geschützt sind. Auch die Wahrung der Entscheidungs-

autonomie hinsichtlich der dargelegten laufenden Abstimmungen steht somit einem lnforma-

tionsanspruch entgegen (BeckoK lnfoMedienR/Schimer, 24. Ed.1.5.2019, IFG § 3 Rn. 22

ff.).

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Kläger die erlangten lnfomiationen Di"en

zur Veriügung stellt. hat eine Auskunft im Ganzen zu iinterbleiben. Eine Teilauskunft kommt

nicht in Betracht.

Die Bundesregierung sieht den Schutz der Vertraulichkeit der Abstimmungen zwischen den

Steuerbehörden von Bund und Ländem als so gewichtig an, dass nunmehr auch eine ge-

setzliche Klarstellung in § 21a FVG beabsichtigt ist. Der Entwuri eines Gesetzes zur weite~

ren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung wefterer steuerlicher Vor-

schriften vom 09.08.2019 (Bundesrats-Drucksache 356/19) sieht in Art.15 Zff.  3 eine ent-

sprechende Änderung des § 21a Abs.1  S. 4 und 5 Finanzverwaltungsgesetz vor. Die Ver-

traulichkeit der Sitzungen und Beratungen im schriftlichen Veriahren Dentspricht jahrzelinte-

langer Praxis", so die Gesetzesbegründung.

Abschließend bme ich zu berücksichtigen, dass es bereits eine Vielzahl öffentlich einsehba-

rer Dokumente gibt, die Aufschluss über den Themenkomplex geben. Es wurden u.a. di-

verse Verwaltungsvorgänge zu Cum/Cum und Cum/Ex-Transaktionen veröffentlicht:

•    BMF-Schreiben vom  17.07.2017 zur steuerlichen Behandlung von Cum/Cum-Trans-

aktionen,  BstBl. 2017 I 986,

•    BMF-Schreiben vom  l l.11.2016 zur winschaftlichen zurechnung bei wertpapierge~

schäften,  BstBl. 20161 S.1324,

•    BMF-Schreiben vom 21.09.2010 zur Kapitalertragsteuer bei Leerverkäufen von Ak-

tien über den Dividendenstichtag. BstBl` 20101 S. 753,

•    BMF-Schreiben vom 05.05.2009 zur Anrechnung und Erstaftung von Kapftalerirag-

steuer sowie Erstellung von Steuerbescheinigungen im Sinne des § 45a Abs. 3 EstG

bei über den Dividendenstichtag noch zu regulierenden Geschäften, BstBI. 2009 1 S.

631

Schließlich befasste sjch der bereits zuvor erwähnte Untersuchungsausschuss des Bundes-

tages mit der Thematik.   Der 800-seitige Abschlussbericht vom 20.07.2017 ist allgemejn im
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lntemet zugänglich,  Damit sind bereits umfassende lnformationen durch die Finanzverwal-

tung veröffentlicht worden.

Ferner ist zu berücksichtigen, dass der Auskunftsanspruch auch nicht in einem angemesse-

nen Verhältnis zum erforderiichen Verwaltungsaufwand steht. Nach den Beschlüssen des

VG Düsseldori vom 27.08.2014 (26 K 3308/14) und des Hessischen VGH vom 24.03.2010

(6 A 1832/09) dari der auf das lFG gestützte Akteneinsichtsanspruch auch nicht dazu füh-

ren, Arbeitszeit und Arbeitskraft des Verwaltungspersonals mft der Erteilung von Auskünften

zu belasten, die der Kläger nur um der Auskunft selbst willen begehrt.

lch beantrage daher, di® Klage abzuweisen.

Mit freundlichen Grüßen██
█████
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